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I.  Allgemeines 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich und akademischer Grad 

 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Master-Studiengang Digitale Medienkommunikation. 
 
(2) Bei erfolgreichem Abschluss des Master-Studiums verleiht die Philosophische Fakultät den 

akademischen Grad eines Master of Arts RWTH Aachen University (M.A. RWTH). 
 
 

§ 2 
Ziel des Studiums und Sprachenregelung 

 
(1) Im Master-Studiengang Digitale Medienkommunikation werden die im Bachelor-Studiengang 

Sprach- und Kommunikationswissenschaft erworbenen Kenntnisse so verbreitert und ver-
tieft, dass die Absolventin bzw. der Absolvent zur Behandlung komplexer Fragestellungen 
und insbesondere zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit befähigt wird. 

 
(2) Bei dem Master-Studiengang handelt es sich um einen konsekutiven Master-Studiengang. 
 
(3) Das Studium findet in deutscher Sprache statt, einzelne Lehrveranstaltungen finden in engli-

scher Sprache statt. 
 
(4) Die Master-Arbeit kann wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.  
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss im Fach Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft, durch den die fachliche Vorbildung für den Master-
Studiengang nachgewiesen wird. Anerkannt sind Hochschulabschlüsse, die durch eine zu-
ständige staatliche Stelle des Staates, in dem die Hochschule ihren Sitz hat, genehmigt oder 
in einem staatlich anerkannten Verfahren akkreditiert worden sind.  

 
(2) Für die fachliche Vorbildung im Sinne des Absatzes 1 ist es erforderlich, dass die Studien-

bewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die 
für ein erfolgreiches Studium im Master-Studiengang Digitale Medienkommunikation erfor-
derlichen Kenntnisse verfügt: 

 
 Sprachwissenschaft   30 CP, 
 Kommunikationswissenschaft 30 CP, 
 Textlinguistik    15 CP, 
 Mündliche Kommunikation  10 CP. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss kann eine Zulassung mit der Auflage verbinden, bestimmte Kennt-

nisse bis zur Anmeldung der Master-Arbeit nachzuweisen. Art und Umfang dieser Auflagen 
werden vom Prüfungsausschuss individuell auf Basis der im Rahmen des vorangegangenen 
Studienabschlusses absolvierten Studieninhalte festgelegt. Dies geschieht in Absprache mit 
der Studienkoordinatorin bzw. dem Studienkoordinator bzw. der Fachstudienberaterin bzw. 
dem Fachstudienberater.  
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(4) Für den Studiengang in deutscher Sprache ist die ausreichende Beherrschung der deut-
schen Sprache von den Studienbewerbern nachzuweisen, die Deutsch nicht als Mutterspra-
che erlernt, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erwor-
ben haben bzw. nach erfolgreichem Abschluss eines deutschsprachigen ersten Hochschul-
abschlusses, für den der Nachweis nicht Voraussetzung war. Es werden folgende Nachwei-
se anerkannt: 

 
a) TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen), 

b) Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2 oder 3),  

c) Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II),  

d) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom oder Zentrale 
Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Institutes, 

e) Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München.  

 
(5) Die Feststellung, ob die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, trifft der Prüfungsausschuss in 

Absprache mit dem Studierendensekretariat, bei ausländischen Studienbewerberinnen bzw. 
-bewerbern in Absprache mit dem International Office. 

 
(6) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die schon einen Master-Studiengang an der 

RWTH oder an anderen Hochschulen studiert haben, müssen vor der Einschreibung bzw. 
bei der Umschreibung in diesen Studiengang beim hiesigen Prüfungsausschuss die Anrech-
nung bisher erbrachter positiver und negativer Prüfungsleistungen beantragen, um einge-
schrieben bzw. umgeschrieben werden zu können. 

 
 

§ 4 
Regelstudienzeit, Studienumfang und Leistungspunkte 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Master-Arbeit vier Semester 

(zwei Jahre). Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.  
 

(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module beinhalten die Vermittlung bzw. 
Erarbeitung eines Stoffgebietes und der entsprechenden Kompetenzen. Eine Beurteilung der 
Studienergebnisse durch eine Prüfung oder eine andere Form der Bewertung muss vorge-
sehen werden. Das Studium enthält einschließlich des Moduls Master-Arbeit insgesamt neun 
Module. Alle Module sind im Modulkatalog definiert (s. Anlage 1). 

 
(3) Die in den einzelnen Modulen erbrachten Prüfungsleistungen werden gemäß § 9 bewertet 

und gehen mit Leistungspunkten (Credit Points (CP)) gewichtet in die Gesamtnote ein. CP 
werden nicht nur nach dem Umfang der Lehrveranstaltung vergeben, sondern umfassen den 
durch ein Modul verursachten Zeitaufwand der Studierenden für Vorbereitung, Nacharbeit 
und Prüfungen (Selbststudium). Ein CP entspricht dem geschätzten Arbeitsaufwand von et-
wa 30 Stunden. Ein Semester umfasst in der Regel 30 CP, der Master-Studiengang umfasst 
daher insgesamt 120 CP. 

 
(4) Der Studienumfang beläuft sich zuzüglich der Master-Arbeit auf minimal 44, maximal 48 Se-

mesterwochenstunden (Kontaktzeit in SWS). Eine SWS entspricht einer 45-minütigen Lehr-
veranstaltung pro Woche während der gesamten Vorlesungszeit eines Semesters. Die an-
gegebenen SWS beziehen sich auf die reine Dauer der Veranstaltungen. Darüber hinaus 
sind Zeiten zur Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen aufzubringen. Diese Zeiten 
gehen gemäß Absatz 3 in die Zuweisung der entsprechenden Creditanzahl ein. 
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(5) Die RWTH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden 

kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und die zu-
gehörigen Prüfungen sowie die Master-Arbeit im vorgesehenen Umfang und innerhalb der 
vorgesehenen Fristen absolviert werden können. 

 
 

§ 5 
Anmeldung und Zugang zu Lehrveranstaltungen 

 
(1) Die Lehrveranstaltungen des Master-Studiengangs Digitale Medienkommunikation stehen 

den für diesen Studiengang eingeschriebenen oder als Zweithörerin bzw. Zweithörer zuge-
lassenen Studierenden sowie grundsätzlich Studierenden anderer Studiengänge und Gast-
hörerinnen und Gasthörern der RWTH zur Teilnahme offen. Für jede Lehrveranstaltung ist 
eine Anmeldung über ein modulares Anmeldeverfahren erforderlich. Anmeldefrist und An-
meldeverfahren werden im CAMPUS-Informationssystem rechtzeitig bekannt gegeben. Eine 
Orientierungsabmeldung von einer Lehrveranstaltung, die über ein Semester läuft, ist bis 
zum letzten Freitag im Mai bzw. November möglich (Orientierungsphase). Abweichend da-
von ist bei Blockveranstaltungen eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstal-
tungstag möglich.  

 
(2) Machen es der angestrebte Studienerfolg, die für eine Lehrveranstaltung vorgesehene Ver-

mittlungsform, Forschungsbelange oder die verfügbare Kapazität an Lehr- und Betreuungs-
personal erforderlich, die Teilnehmerzahl einer Lehrveranstaltung zu begrenzen, so erfolgt 
dies nach Maßgabe des § 59 Abs. 2 HG. Dabei sind Studierende, die im Rahmen ihres Stu-
diengangs auf den Besuch einer Lehrveranstaltung angewiesen sind, vorrangig zu berück-
sichtigen (semesterfixierte Pflichtleistung bzw. Wahlpflichtleistung). Als weitere Kriterien 
werden in der nachfolgenden Reihenfolge gesetzt: die semestervariable Pflichtleistung bzw. 
Wahlpflichtleistung, die Wahlleistung (§ 6 Abs. 1) und die freiwillige Zusatzleistung (gemäß 
§ 8 Abs. 1) und der freie Zugang (Absatz 1).  

 
 

§ 5a 
Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen 

 
(1) In Lehrveranstaltungen kann die Anwesenheit der Studierenden verpflichtend vorgesehen 

werden, wenn das Lernziel nicht ohne aktive Beteiligung der Studierenden in der Lehrveran-
staltung erreicht werden kann. 

 
(2) Lehrveranstaltungen des Master-Studiengangs Digitale Medienkommunikation, in denen 

Anwesenheit vorgesehen werden kann, sind ausschließlich Veranstaltungen des folgenden 
Typs: 

 
1. Übungen, 

2. Seminare und Proseminare. 
 
(3) Die Veranstaltungen für die Anwesenheit nach Absatz 1 erforderlich ist, werden im Modulka-

talog (Anlage 1) gekennzeichnet. 
 
(4) Die Anzahl der Fehltermine richtet sich nach der Veranstaltung. Je nach Veranstaltungsinhalt 

kann sie zwischen 10 und 30 % der angesetzten Kontaktzeit umfassen. Inbegriffen sind hier 
auch durch Attest entschuldigte Fehlzeiten. In der Regel beträgt die zulässige Fehlzeit zwei 
Termine bei einer Veranstaltung im Umfang von 2 SWS. 
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(5) Überschreitet die Fehlzeit den angesetzten Umfang, so können in Rücksprache mit der Do-

zentin bzw. dem Dozenten Ersatzleistungen vereinbart werden, um das Lernziel dennoch zu 
erreichen. 

 
(6) Die Anzahl der zulässigen Fehltermine nach Absatz 4 sowie die Zulässigkeit und Form etwa-

iger Ersatzleistungen nach Absatz 5 gibt die Dozentin bzw. der Dozent spätestens zu Veran-
staltungsbeginn bekannt. 

 
 

§ 6 
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Die Gesamtheit der Master-Prüfung besteht aus den Prüfungsleistungen zu den einzelnen 

Modulen sowie der Master-Arbeit. Die Prüfungen und die Master-Arbeit werden studienbe-
gleitend abgelegt und sollen innerhalb der festgelegten Regelstudienzeit abgeschlossen 
sein. Während der Prüfung müssen die Studierenden eingeschrieben sein. Die Module in-
nerhalb des Curriculums gliedern sich in Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie ggfs. Wahl-
module. Pflichtmodule sind verbindlich vorgegeben. Wahlpflichtmodule gestatten eine Aus-
wahl aus einer vorgegebenen Aufstellung alternativer Module durch die Studierenden. Dar-
über hinaus kann ein definierter Wahlbereich vorgesehen werden, aus dem von den Studie-
renden frei gewählt werden kann. Dieser Wahlbereich ist nicht mit den in § 8 genannten Zu-
satzmodulen gleichzusetzen. Zusatzmodule stellen Module dar, die im Studienverlaufsplan 
nicht vorgesehen sind, sondern von den Studierenden zusätzlich - auf freiwilliger Basis - be-
legt werden. 

 
(2) Für den Besuch von Lehrveranstaltungen ist eine modulare Anmeldung erforderlich. Mit der 

Anmeldung zur Lehrveranstaltung in Pflichtmodulen und Wahlpflichtmodulen ist eine auto-
matisierte Folgeanmeldung zu der dazugehörigen Prüfung möglich. Diese Folgeanmeldung 
erfolgt automatisch zum 1.12. für das Wintersemester bzw. 1.6. für das Sommersemester 
des jeweiligen Jahres. § 5 Abs. 1 bleibt davon unbenommen.  

 
(3) Die Studierenden sollen die Lehrveranstaltungen zu dem im Studienverlaufsplan vorgesehe-

nen Zeitpunkt besuchen. Die genauen An– und Abmeldeverfahren werden im CAMPUS-
Informationssystem bekannt gegeben.  

 
(4) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass in jedem Prüfungszeitraum zu den zur Master-

Prüfung gehörenden Fächern des jeweiligen Semesters Prüfungen erbracht werden können. 
In den Fächern sind mindestens zwei Prüfungstermine pro Jahr anzubieten, im Falle von 
Klausuren sind diese zu Vorlesungsbeginn anzukündigen. 

 
(5) Die gesetzlichen Mutterschutzfristen, die Fristen der Elternzeit und die Ausfallzeiten aufgrund 

der Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz sowie aufgrund der Pflege der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der eingetrage-
nen Lebenspartnerin bzw. des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie 
Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten sind zu berücksichtigen.  

 
(6) Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie 

bzw. er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder chroni-
scher Krankheit nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. Bei der Festlegung von Pflichtpraktika bzw. verpflichtenden Auslandsaufenthal-
ten sind Ersatzleistungen zu gestatten, wenn diese aufgrund der Beeinträchtigung auch mit 
Unterstützung durch die Hochschule nicht nachgewiesen werden können. 
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(7) Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, an der RWTH Leistungsnachweise zu erwer-

ben oder Prüfungen abzulegen. Dies gilt nicht für die Wiederholung von nicht bestandenen 
Prüfungen und für Leistungsnachweise (Erfahrungsberichte) für das Auslands- oder Praxis-
semester selbst. Außerdem gilt dies nicht, wenn die Beurlaubung aufgrund der Pflege und 
Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie 
aufgrund der Pflege der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin 
bzw. des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder im ers-
ten Grad Verschwägerten erfolgt.  

 
 

§ 7 
Formen der Prüfungen 

 
(1) Eine Prüfung ist im Regelfall eine Klausurarbeit oder eine mündliche Prüfung. Prüfungen 

können aber auch in Form eines Referates, einer schriftlichen Hausarbeit oder eines Prakti-
kumsberichtes erbracht werden. Im Rahmen eines Moduls kann die Vorlage von Teilnahme-
nachweisen sowie Leistungsnachweisen verlangt werden. Ein Leistungs- oder Teilnahme-
nachweis kann als Zulassungsvoraussetzung für weitere zu erbringende Leistungen inner-
halb eines Moduls definiert werden. Leistungsnachweise können in den gleichen Formen wie 
die Prüfungen erworben werden. Ein Teilnahmenachweis bescheinigt die aktive Teilnahme 
an einer Lehrveranstaltung. 

 
(2) Die endgültige Form der Prüfung im Fall von alternativen Möglichkeiten und die zugelasse-

nen Hilfsmittel werden in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung, spätestens bis vier 
Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben. § 13 Abs. 5 bleibt davon unberührt. 
Ebenso ist mitzuteilen, wie die Einzelbewertung der Prüfungen in die Gesamtbewertung der 
Prüfung zu der Lehrveranstaltung einfließt. 

 
Der Prüfungstermin und der Name der oder des Prüfenden müssen spätestens bis Mitte Mai 
bzw. Mitte November im CAMPUS-Informationssystem bekannt gegeben werden. Für münd-
liche Prüfungen kann auch ein Termin individuell vereinbart werden, der Name des Prüfers 
muss jedoch feststehen. 

 
(3) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie 

bzw. er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner fest-
gestellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat über breites Grundlagenwissen verfügt. 
Mündliche Prüfungen werden entweder von mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) oder von 
einer bzw. einem Prüfenden in Gegenwart einer bzw. eines sachkundigen Beisitzenden als 
Gruppenprüfung mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten oder als Einzelprü-
fung abgelegt. Hierbei wird jede Kandidatin bzw. jeder Kandidat in einem Prüfungsfach bzw. 
Stoffgebiet grundsätzlich nur von einer Prüfenden bzw. einem Prüfenden geprüft. Vor der 
Festsetzung der Note gemäß § 9 Abs. 1 hat die bzw. der Prüfende die Beisitzende bzw. den 
Beisitzenden zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin bzw. 
dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Die Dauer einer 
mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens zehn und höchstens 
45 Minuten. Im Fall von mündlichen Ergänzungsprüfungen gemäß § 13 Abs. 2 ist die Bewer-
tung durch eine Prüfende bzw. einen Prüfenden ausreichend. Im Rahmen einer Gruppenprü-
fung ist darauf zu achten, dass der gleiche Zeitrahmen pro Kandidatin bzw. Kandidat wie bei 
einer Einzelprüfung eingehalten wird. 
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(4) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen 

wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer 
zugelassen werden, sofern die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht widerspricht. Die Zulas-
sung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 
(5) In den Klausurarbeiten soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er 

in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den geläufigen Methoden 
des Faches erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Die Dauer einer Klausur be-
trägt 60 bis 90 Minuten.  

 
(6) Im Rahmen von Klausuren können auch Multiple Choice Aufgaben gestellt werden. Einzel-

heiten der Bewertung sind § 9 Abs. 2 bis 3 zu entnehmen. 
 
(7) Jede Klausurarbeit ist von der bzw. dem Prüfenden zu bewerten. Wird eine Klausurarbeit 

gemäß § 13 Abs. 4 von zwei Prüfenden bewertet, so ergibt sich die Note der Klausurarbeit 
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Die Prüfenden können fachlich ge-
eigneten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, die einen entsprechenden Mastergrad oder ei-
nen vergleichbaren oder höherwertigen Abschluss haben, die Vorkorrektur der Klausurarbeit 
übertragen. Im Fall von mündlichen Ergänzungsprüfungen gemäß § 13 Abs. 2 ist die Bewer-
tung durch eine Prüfende bzw. einen Prüfenden ausreichend. 

 
(8) Im Rahmen einer schriftlichen Hausarbeit wird eine Aufgabenstellung aus dem Bereich der 

Lehrveranstaltung ggf. unter Heranziehung der einschlägigen Literatur und weiterer geeigne-
ter Hilfsmittel sachgemäß bearbeitet und geeigneten Lösungen zugeführt. Die Hilfsmittel 
werden zusammen mit der Aufgabenstellung bekannt gegeben. § 7 Abs. 7 Satz 2 gilt ent-
sprechend.  

 
(9) Ein Referat ist ein Vortrag von mindestens sechs und höchstens 30 Minuten Dauer auf der 

Grundlage einer schriftlichen Ausarbeitung. Dabei sollen die Studierenden nachweisen, dass 
sie zur wissenschaftlichen Ausarbeitung eines Themas unter Berücksichtigung der Zusam-
menhänge des Faches in der Lage sind und die Ergebnisse mündlich vorstellen können. 

 
(10) Im Rahmen einer Projektarbeit soll selbstständig eine eng umrissene, wissenschaftliche 

Problemstellung unter Anleitung bearbeitet und schriftlich dokumentiert werden. Der Umfang 
einer Projektarbeit beträgt 10 bis 15 Seiten.  

 
(11) Im Praktikumsbericht sollen die Studierenden das selbstständige praxisbezogene oder 

experimentelle Arbeiten, die Wissenstransfer und die Anwendung spezifischer Studieninhalte 
auf berufliche und /oder praxisbezogene Kontexte dokumentieren lernen. Als Prüfungsleis-
tungen im Praktikumsbericht können das Fachwissen der Studierenden, die Qualität der wis-
senschaftlichen Reflexion und die Einordnung berufsfeldbezogener Konstellationen in einen 
fachwissenschaftlichen Kontext bewertet werden. Ein Praktikumsbericht umfasst 5 bis 10 
Seiten. 

 
(12) Prüfungen gemäß Absatz 6 bis 10 können auch als Gruppenleistung zugelassen werden, 

sofern eine individuelle Bewertung des Anteils eines jeden Gruppenmitglieds möglich ist. 
 
(13) Klausuren können auch in Form von e-Tests abgelegt werden. E-Tests sind multimedial ge-

stützte Prüfungsleistungen, die in der Regel von zwei Prüfenden erarbeitet werden. Sie be-
stehen zum Beispiel in der Bearbeitung von Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuord-
nungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial gestützter Prüfungsaufgaben ist sicher-
zustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 
dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit ei-
ner fachlich sachkundigen Person (Protokollführend bzw. Protokollführender) im Sinne von 
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§ 11 durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist ein Protokoll anzufertigen, das die Namen 
der bzw. des Protokollführenden sowie der teilnehmenden Studierenden, Beginn und Ende 
der Prüfung sowie eventuell besondere Vorkommnisse enthält. Den Studierenden ist gemäß 
§ 21 Einsicht in die multimediale Prüfung zu gewähren. 

 
 

§ 8 
Zusätzliche Module 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich in weiteren, frei wählbaren Modulen einer Prü-

fung unterziehen (zusätzliche Module). 
 
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Modulen wird auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kan-

didaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 

 
 

§ 9 
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden fest-

gesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
 
 1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 

 2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anfor-
derungen liegt; 

 3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 

 4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
genügt; 

 5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen. Nicht benotete Leistungen erhalten die Bewertung „bestanden“ bzw. „nicht be-
standen“. 
 

(2) Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungen verwendetes Format, bei dem zu 
einer Frage mehrere vorformulierte Antworten zur Auswahl stehen. Die Bewertungskriterien 
müssen auf dem Klausurbogen sowie 14 Tage vor der Prüfung per Aushang oder 
im Campus-Informationssystem bekannt gegeben werden. Eine Klausur mit ausschließlich 
Multiple Choice Aufgaben gilt als bestanden, wenn 

 
a) 60 % der gestellten Fragen zutreffend beantwortet sind oder 

b) die Zahl der zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 % die durchschnittli-
che Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die erstmals an 
der Prüfung teilgenommen haben. 

 
(3) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat gemäß Absatz 2 die Mindestzahl der Aufgaben richtig 

beantwortet und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 
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 sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75% 

 gut, falls sie bzw. er mindestens 50% aber weniger als 75% 

 befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25% aber weniger als 50% 

 ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25% 

der darüber hinausgehenden Aufgaben zutreffend beantwortet hat. 
 
(4) Besteht eine Klausur sowohl aus Multiple Choice als auch aus anderen Aufgaben, so werden 

die Multiple Choice Aufgaben nach den Absätzen 2 und 3 bewertet. Die übrigen Aufgaben 
werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Die Note wird aus den gewichteten 
Ergebnissen beider Aufgabenteile errechnet. Die Gewichtung erfolgt nach dem Anteil der 
Aufgabenarten an der Klausur. 

 
(5) Eine Bewertung der Prüfung erfolgt nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeit-

punkt der Prüfung bzw. bei der Abgabe einer zu bewertenden Leistung im Studiengang ein-
geschrieben ist. Die Bewertung für die Prüfungen ist nach spätestens sechs Wochen mitzu-
teilen, dabei muss sichergestellt werden, dass die Bewertung spätestens zehn Tage vor ei-
ner möglichen Wiederholungsprüfung vorliegt. Eine Benachrichtigung der Studierenden zur 
Benotung erfolgt automatisiert über das CAMPUS-Informationssystem an die RWTH-E-Mail-
Kontaktadresse sowie über Aushang. Studierende können ihren aktuellen Notenspiegel im 
CAMPUS-Informationssystem abfragen. 

 
(6) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend” (4,0) ist. Wenn eine 

Prüfung aus mehreren Teilleistungen besteht, ergibt sich die Note unter Berücksichtigung al-
ler Teilleistungen. Hierbei muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet worden oder bestanden sein. Für die Noten gilt Absatz 8 entsprechend. 

 
(7) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens 

„ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren zugehörigen CP (z.B. Teilnahme- und 
Leistungsnachweise) erbracht sind. Für jedes Modul werden die CP gemäß Anlage (Modul-
katalog) angerechnet.  

 
(8) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Master-Arbeit gebildet, 

wobei die einzelnen Noten und die Note der Master-Arbeit mit den dazugehörigen CP ge-
wichtet werden. Die Gesamtnote der bestandenen Master-Prüfung lautet: 

 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = ausreichend. 

 
Die jeweils schlechteste der gewichteten Modulnoten aus den Basis-, Aufbau- und Vertie-
fungsmodulen bleibt auf Antrag des Studierenden an den Prüfungsausschuss unberücksich-
tigt, sofern alle Modulprüfungen innerhalb der Regelstudienzeit bestanden wurden. 

 
(9) Bei der Bildung der Noten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 

Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(10) Anstelle der Gesamtnote „sehr gut“ nach Absatz 8 wird das Gesamturteil „mit Auszeichnung 

bestanden“ erteilt, wenn die Master-Arbeit mit 1,0 bewertet und der gewichtete Durchschnitt 
aller anderen Noten der Master-Prüfung nicht schlechter als 1,3 ist.  
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§ 10 

Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bildet die Philosophische Fakultät einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsaus-
schuss besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden, deren bzw. dessen Stellvertretung und fünf 
weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Die bzw. der Vorsitzende, die Stellvertretung und 
zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein 
Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden gewählt. Für die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden Vertreterinnen bzw. Vertreter gewählt. Die Amtszeit der Mit-
glieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren und aus der Gruppe der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der studen-
tischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-

tungsprozessrechts. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung einge-

halten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbe-
sondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren ge-
troffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss regelmäßig, mindes-
tens einmal im Jahr, der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu 
berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und des Studienverlaufspla-
nes und legt die Verteilung der Noten und der Gesamtnoten offen. Der Prüfungsausschuss 
kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende bzw. den Vorsit-
zenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an 
die Fakultät. 

 
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder 

deren bzw. dessen Stellvertretung zwei weitere stimmberechtigte Professorinnen bzw. Pro-
fessoren oder deren Vertretung und mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder 
oder deren Vertreterinnen bzw. Vertreter anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. Die studenti-
schen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen nicht mit. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 

beizuwohnen. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses und die Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-

tungshilfe des Zentralen Prüfungsamts (ZPA). 
 
 

§ 11 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prüfenden. Die Prüfenden 

bestellen ggfs. die Beisitzenden. Die Bestellung ist aktenkundig zu machen. Zu Prüfenden 



 

	

NUMMER  2014/148 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

12/34

dürfen nur Personen bestellt werden, die mindestens die entsprechende oder eine vergleich-
bare Abschlussprüfung abgelegt und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung er-
fordern, in dem der Prüfung vorangehenden Studienabschnitt eine selbständige Lehrtätigkeit 
in dem betreffenden Modul ausgeübt haben. Zu Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt 
werden, die über einen entsprechenden oder gleichwertigen Abschluss verfügen. 

 
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. § 10 Abs. 6 Satz 2 gilt entspre-

chend. Dies gilt auch für die Beisitzenden. 
 
(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann für die Master-Arbeit sowie die schriftlichen bzw. 

mündlichen Prüfungen Prüfende vorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin bzw. des 
Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge begründen 
jedoch keinen Anspruch. 

 
(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der Kandidatin bzw. 

dem Kandidaten die Namen der Prüfenden rechtzeitig bis Mitte Mai bzw. bis Mitte November 
bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung durch Aushang oder im CAMPUS-
Informationssystem ist ausreichend. 

 
 

§ 12 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen und Einstufung in höhere Fachsemester 
 
(1) Bestandene und nicht bestandene Leistungen, die an einer anderen Hochschule im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes in einem gleichen Studiengang erbracht worden sind, wer-
den von Amts wegen angerechnet. Bestandene und nicht bestandene Leistungen in anderen 
Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Berufsakademien im Geltungsbereich des Grundgesetzes sind anzurechnen, sofern kei-
ne wesentlichen Unterschiede nachgewiesen, festgestellt und begründet werden können; 
dies gilt auf Antrag auch für Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs 
des Grundgesetzes. Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse und Qualifikatio-
nen auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen anrechnen. 

 
(2) Wesentliche Unterschiede bestehen insbesondere dann, wenn die erworbenen Kompeten-

zen den Anforderungen des Master-Studiengangs Digitale Medienkommunikation nicht ent-
sprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von 
der Kultusministerkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen der Hochschulpartnerschaft zu beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln die Zentral-
stelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

 
(3) Die bzw. der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen in deutscher 

Sprache vorzulegen. Von Unterlagen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, sind auf 
Verlangen des Prüfungsausschusses beglaubigte Übersetzungen beizufügen. Die Unterla-
gen müssen Aussagen zu den erworbenen Kompetenzen und in diesem Zusammenhang 
bestandenen, nicht-bestandenen oder erbrachten Leistungen sowie den sonstigen Kenntnis-
sen und Qualifikationen enthalten, die jeweils angerechnet werden sollen. Bei einer Anrech-
nung von Studienzeiten und Leistungen aus Studiengängen sind in der Regel die entspre-
chenden Modulbeschreibungen sowie das Transcript of Records oder ein vergleichbares 
Dokument vorzulegen. 
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(4) Die Studien- und Prüfungsleistungen von Schülerinnen und Schülern, die im Einzelfall auf-

grund besonderer Begabungen als Jungstudierende außerhalb der Einschreibungsordnung 
zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen wurden, werden bei einem späteren Stu-
dium auf Antrag angerechnet. 

 
(5) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 4 ist der zuständige Prüfungsaus-

schuss des jeweiligen Faches. Vor Feststellung, ob wesentliche Unterschiede vorliegen, ist 
in der Regel eine Fachvertreterin bzw. ein Fachvertreter zu hören. 

 
(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensys-

teme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Fachnote einzubezie-
hen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „angerechnet” aufgenommen. 
Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

 
 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungen, der Master-Arbeit  

und Verfall des Prüfungsanspruchs 
 
(1) Bei „nicht ausreichenden” Leistungen können die Prüfungen zweimal, die Master-Arbeit kann 

einmal wiederholt werden. Die Rückgabe des Themas der Master-Arbeit ist jedoch nur zu-
lässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der Anfertigung der ersten Master-Arbeit 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Auf Antrag der Kandidatin bzw. des 
Kandidaten besteht die Möglichkeit, Prüfungen des Wahlpflicht- und des Wahlbereichs aus-
zutauschen. Einzelheiten regelt der Prüfungsausschuss. 

 
(2) Erreicht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat in der zweiten Wiederholung einer Klausur die 

Note „nicht ausreichend“ (5,0) und wurde diese Note nicht auf Grund eines Täuschungsver-
suchs, eines Versäumnisses oder eines Rücktritts ohne triftige Gründe gemäß § 14 Abs. 2 
festgesetzt, so ist ihr bzw. ihm vor einer Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ die Mög-
lichkeit zu bieten, sich einer mündlichen Ergänzungsprüfung zu unterziehen. Für die Abnah-
me der mündlichen Ergänzungsprüfung gilt § 7 Abs. 3 entsprechend. Aufgrund der mündli-
chen Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) bzw. die Note „nicht ausreichend“ 
(5,0) festgesetzt.  

 
(3) Die wiederholte Master-Arbeit muss spätestens drei Semester nach dem Fehlversuch der 

ersten Arbeit angemeldet werden. Die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen entspre-
chend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und entsprechend den Fristen des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit sowie die Berücksichtigung von Ausfall-
zeiten durch die Pflege von Personen im Sinne von § 48 Abs. 5 Satz 2 Nr. 5 HG werden auf 
diese Frist nicht angerechnet. Wer diese Frist überschreitet, verliert ihren bzw. seinen Prü-
fungsanspruch, es sei denn, dass sie bzw. er das Versäumnis nicht zu vertreten hat. 

 
(4) Prüfungsleistungen in schriftlichen und mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studiengang 

laut Studienverlaufsplan abgeschlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren end-
gültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens 
zwei Prüfenden zu bewerten. § 7 Abs. 7 bleibt davon unberührt.  

 
(5) Wiederholungsprüfungen können von den Prüfenden in schriftlicher oder mündlicher Form 

abgenommen werden. Die Studierenden werden spätestens zwei Wochen vor der Wiederho-
lungsprüfung per Aushang darüber informiert, ob die Wiederholungsprüfung mündlich oder 
schriftlich durchgeführt wird. 
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(6) Setzt sich eine Prüfung aus mehreren Prüfungsteilen zusammen, muss im Falle des Nicht-
bestehens eines Prüfungsteils lediglich der nicht bestandene Prüfungsteil wiederholt werden.  

 
(7) Ein Modul ist endgültig nicht bestanden, wenn noch zum Bestehen erforderliche Prüfungen 

nicht mehr wiederholt werden können. 
 
(8) Die Master-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn zum Bestehen eines Moduls not-

wendige Leistungen nicht mehr wiederholt werden können oder wenn die zweite Master-
Arbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet wurde oder als „nicht ausreichend“ bewertet gilt.  

 
 

§ 14 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungs-

termin ohne Angabe von Gründen von Prüfungen abmelden. 
 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin 

bzw. der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn 
sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird. In diesem Fall besteht kein Anrecht auf eine mündliche Ergänzungs-
prüfung. 

 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erfor-
derlich. Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage 
eines Attestes einer Vertrauensärztin bzw. eines Vertrauensarztes, die bzw. der vom Prü-
fungsausschuss benannt wurde, verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
nicht an, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt. Die bereits vor-
liegenden Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. 

 
(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat bei schriftlichen Prüfungen - mit Ausnahme von Klau-

suren unter Aufsicht - an Eides statt zu versichern, dass die Prüfungsleistung von ihr bzw. 
von ihm ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist.  

 
(5) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-

schung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der 
bzw. dem jeweiligen Prüfenden oder von der für die Aufsichtsführung zuständigen Person 
getroffen und aktenkundig gemacht. Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der bzw. dem jeweiligen Prüfenden 
oder der aufsichtführenden Person in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind akten-
kundig zu machen. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täu-
schungsversuches kann die Kandidatin bzw. der Kandidat zudem exmatrikuliert werden. 

 
(6) Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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II.  Master-Prüfung und Master-Arbeit 
 
 

§ 15 
Art und Umfang der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung besteht aus  
 

1. den Prüfungen, die im Modulkatalog gemäß Anlage 1 aufgeführt sind sowie 
2. der Master-Arbeit. 

 
(2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen sowie der Prüfungen und Leistungsnachweise soll-

te sich am Studienverlaufsplan orientieren. Prüfungen und Leistungsnachweise werden stu-
dienbegleitend abgelegt. Das Thema der Master-Arbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 
60 CP erreicht sind. 

 
(3) Die Gegenstände der Prüfungen und Leistungsnachweise werden durch die Inhalte der zu-

gehörigen Lehrveranstaltungen gemäß Modulkatalog bestimmt. 
 
 

§ 16 
Master-Arbeit 

 
(1) Die Master-Arbeit besteht aus einer schriftlichen Arbeit der Kandidatin bzw. des Kandidaten. 

Sie soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat in der Lage ist, ein Problem innerhalb 
einer vorgegebenen Frist nach wissenschaftlichen Methoden unter Anleitung selbstständig 
zu bearbeiten. 

 
(2) Die Master-Arbeit kann von jeder bzw. jedem in Forschung und Lehre an der RWTH tätigen 

Professorin bzw. Professor des Instituts für Sprach- und Kommunikationswissenschaft aus-
gegeben und betreut werden. Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter können bei der Betreuung mitwirken. In Ausnahmefällen kann die Master-Arbeit 
mit Zustimmung des Prüfungsausschusses außerhalb der Fakultät bzw. außerhalb der 
RWTH ausgeführt werden, wenn sie von einer der in Satz 1 genannten Personen betreut 
wird. 
 

(3) Auf besonderen Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses dafür, dass sie bzw. er zum vorgesehenen Zeitpunkt das Thema 
einer Master-Arbeit erhält. Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, 
für das Thema Vorschläge zu machen. 
 

(4) Die Master-Arbeit kann im Einvernehmen mit der Prüferin bzw. dem Prüfer wahlweise in 
deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 
 

(5) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Kandidatin bzw. dem Kandida-
ten den Abgabetermin mit. Der Zeitpunkt der Ausgabe sowie die Themenstellung sind akten-
kundig zu machen. 
 

(6) Die Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit beträgt in der Regel sechs Monate. Der Umfang 
der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlage 80 Seiten nicht überschreiten. Thema und 
Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass eine Fertigstellung innerhalb der vorge-
gebenen Frist mit einem äquivalenten Arbeitsaufwand von sechs Monaten Vollzeitarbeit er-
reicht werden kann. In Absprache mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer und der Fachstudi-
enberatung kann eine Bearbeitung in Teilzeit in einem Zeitraum von maximal 12 Monaten 
stattfinden. Dies ist beim Prüfungsausschuss zu beantragen und muss von diesem geneh-
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migt werden. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbei-
tungszeit zurückgegeben werden. Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuss im Einzel-
fall auf begründeten Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten und bei Befürwortung durch 
die Aufgabenstellerin bzw. den Aufgabensteller die Bearbeitungszeit um bis zu sechs Wo-
chen verlängern.  

 
 

§ 17 
Annahme und Bewertung der Master-Arbeit 

 
(1) Die Master-Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt ab-

zuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Master-Arbeit nicht frist-
gemäß abgeliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Eine Bewertung erfolgt 
nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeitpunkt der Abgabe im Studiengang ein-
geschrieben ist. 

 
(2) Prüfende bzw. Prüfender soll diejenige bzw. derjenige sein, die bzw. der das Thema gestellt 

hat. Die Arbeit stellt regelmäßig die letzte Prüfungsleistung dar und ist stets von zwei Prü-
fenden gemäß § 9 Abs. 1 mit einer schriftlichen Begründung zu bewerten. Die Note für die 
Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 9 Abs. 1 gebildet, 
sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet 
eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von 
der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine dritte Prüfende bzw. ein dritter 
Prüfender zur Bewertung der Master-Arbeit bestimmt, die bzw. der die Note im Rahmen der 
Vornoten innerhalb von vier Wochen abschließend festlegt. 

 
(3) Die Bekanntgabe der Note soll - mit Ausnahme des Absatzes 2 Satz 4 - spätestens acht 

Wochen nach dem jeweiligen Abgabetermin erfolgen. Erfolgt diese Bekanntgabe nicht frist-
gerecht, ist der Prüfungsausschuss berechtigt, andere Prüfende zu bestimmen. 

 
(4) Für die schriftliche Ausarbeitung der Master-Arbeit werden 30 CP vergeben.  
 
 

§ 18 
Bestehen der Master-Prüfung 

 
Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Module bestanden sind und die Note 
der Master-Arbeit mindestens „ausreichend” (4,0) lautet. Mit Bestehen der Master-Prüfung ist das 
Master-Studium beendet. 

 
 
 

III.  Schlussbestimmungen 
 
 

§ 19 
Zeugnis, Urkunde und Bescheinigungen 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Master-Prüfung bestanden, so erhält sie bzw. er 

spätestens drei Monate nach der letzten Prüfungsleistung über die Ergebnisse ein Zeugnis. 
Das Zeugnis enthält die Module und die Master-Arbeit mit den jeweiligen Noten und Leis-
tungspunkten (CP) sowie die Gesamtnote. In das Zeugnis werden auch das Thema der Mas-
ter-Arbeit sowie die zusätzlichen Module aufgenommen. Die Gesamtnote wird sowohl verbal 
als auch als Zahl mit einer Dezimalstelle angegeben. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
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(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung bestanden oder der letz-

te Leistungsnachweis erbracht wurde. 
 
(3) Das Zeugnis wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst. 

 
(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten eine in deutscher 

und englischer Sprache abgefasste Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 
Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird von der 
Dekanin bzw. dem Dekan der Fakultät und der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet. 

 
(5) Mit dem Zeugnis wird der Absolventin bzw. dem Absolventen ein in deutscher und englischer 

Sprache abgefasstes Diploma Supplement ausgehändigt. Das Diploma Supplement infor-
miert über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studienganges. Das Diploma 
Supplement weist auch eine ECTS-Bewertungsskala aus. 

 
(6) Ist die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

 
(7) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag 

ein Leistungszeugnis über die insgesamt erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen. 
 
 

§ 20 
Ungültigkeit der Master-Prüfung, Aberkennung des akademischen Grades 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin bzw. der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. 

Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, sind der akademische Grad 

durch die Fakultät abzuerkennen und die Urkunde einzuziehen. 
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§ 21 

Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist die Möglichkeit zu geben, nach Bekanntgabe der 

Noten Einsicht in die korrigierte Klausur bzw. schriftlichen Prüfungsarbeiten zu nehmen. Zeit 
und Ort der Einsichtnahme sind während der Prüfung, spätestens mit Bekanntgabe der Note 
mitzuteilen. Für die Einsichtnahme muss den Studierenden mindenstens. 20 Minuten Zeit 
gegeben werden. 

 
(2) Sofern Absatz 1 keine Anwendung findet, wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nach 

Abschluss des Prüfungsverfahrens auf Antrag Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, 
die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt.  

 
(3) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses bei der 

bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 
 

§ 22 
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und wird in den Amt-

lichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Winterse-

mester 2014/2015 erstmalig für den Master-Studiengang Digitale Medienkommunikation an 
der RWTH Aachen eingeschrieben haben.  

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät  
vom 16.07.2014. 
 
 
 
   Für den Rektor 

Der Kanzler 
der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen 
In Vertretung 

 
Aachen, den 12.08.2014  

 
gez. Trännapp 

   Thomas Trännapp 
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Anlage 1: Modulkatalog  
 

 

Basismodul: Einführung in Wissensdiskurs und Methodik  
 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus/ Start Sprache 

1. ein Semester 15 6 jedes WS WS 2014/2015 Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele

Die Methoden-Vorlesung liefert einen vertieften Einblick in 
das Spektrum qualitativer und quantitativer Methoden sowie 
einschlägiger berufsfeldbezogener Einsatzbereiche der 
Digitalen Medienkommunikation.  

 

Das thematische Seminar vertieft ausgewählte Methoden an 
projektbegleitenden Fragestellungen, die Studierenden 
selbst durchführen (aktive Teilnahme). 

 

In der Übung „Darstellungsformen der Wissenschaft“, die als 
Ringübung von allen Professuren des Instituts gestaltet wird, 
wird Studierenden aufgezeigt, wie die mediale Darstellung 
des Wissens in allen Teilgebieten des Fachs vorgenommen 
wird. Anhand konkreter Beispiele wird die Vielfalt von Dar-
stellungsformen der Wissenschaft erarbeitet. Darauf auf-
bauend werden Fragen der Adäquatheit von Darstellungs-
formen im Hinblick auf Zielgruppen und mediale Formate 
thematisiert. 

Die Absolventen des Moduls gewinnen einen vertieften Über-
blick über den im Fach geführten Wissensdiskurs sowie die 
Anwendung zentraler (empirischer) Methoden der Kommuni-
kationswissenschaft. Sie erwerben Methodenkompetenz 
durch Vertiefung, Einübung und Anwendung an fachspezifi-
schen Beispielen. Die Studierenden werden befähigt, an 
berufsfeldbezogenen Beispielen qualitative und quantitative 
Methodiken anzuwenden und die Ergebnisse zu analysieren 
und zu bewerten. Das Ziel des Basismoduls ist die systemati-
sche Vermittlung vertiefter Methodenkenntnisse (theoretisch 
und praktisch) und der Erwerb spezifischer Methodenkompe-
tenz in ausgewählten Anwendungsfeldern der digitalen Medi-
enkommunikation. 

Voraussetzungen Benotung

 
Voraussetzung für die Zulassung zur Modulabschlussprü-
fung ist die aktive Teilnahme an Seminar und Übung.  

 

 

 

Die Modulnote ist die Note der Klausur zur Vorlesung.  

 
 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 
Titel Prüfungs-

dauer 
(Minuten) 

CP SWS 

Klausur 90 15 0 

Vorlesung Forschungsmethoden  0 2 

Seminar Forschungsmethoden  0 2 

Übung Darstellungsformen der Wissenschaft  0 2 
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Aufbaumodul: Sprache und Medien I 
 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus/ Start Sprache 

1. ein Semester 15 6 jedes WS WS 2014/2015 Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele

Sprache und Medien: In der Vorlesung wird ein Überblick 
über die disziplinengeschichtliche Entwicklung von Sprach- 
bzw. Medienwissenschaft entwickelt. Dabei rücken neben 
grundlegenden Inhalten aus den jeweiligen theoretischen 
Fundamenten insbesondere wissenschaftstheoretische und 
-historische Kontroversen in den Vordergrund, welche die 
jeweiligen Befunde präsentiert dabei kritisch reflektiert und 
kommentierend ordnet. Wesentlich soll dabei die anhaltende 
Vitalität der Verbindung von medien- und sprachwissen-
schaftlichen Fragestellungen (z.B. funktionale Sprachge-
brauchsvariation im Kontext von Mündlichkeit/Schriftlichkeit 
in divergierenden medialen Sujets) sichtbar werden.  

 

Geschichte der vis. Komm I: In der Vorlesung wird aus-
schnitthaft ein Überblick über die Geschichte der visuellen 
Kommunikation gegeben. Im Zentrum stehen dabei Bilder 
gemäß einer umfassenden aktuellen Theorie des Bildes und 
des Bildaktes (das Bild als "Agency" etc.). Die Vorlesung 
dient dem Erwerb von Kenntnissen. Das Seminar begleitet 
die Vorlesung in der Form eines Kolloquiums. Hier werden 
die in der Vorlesung thematisierten Sachverhalte diskutiert, 
die Studierenden werden geschult in den methodischen 
Herausforderungen, die sich mit visuellen Kommunikations-
formen verbinden. Inhalte sind z.B. Fragen der Entstehung, 
Erscheinung, Funktion und Wirkung von Bildern, Fragen der 
Ästhetik oder von Bildpraktiken, rezeptionsgeschichtliche 
Aspekte uvam. 

 

Sprache und Medien: Die Studierenden erlangen die Fähig-
keit, die Vielfalt und Komplexität der jeweiligen Sprach- und 
Medientheorien zu erfassen, zu durchdringen und mithilfe des 
sprach- und kommunikationswissenschaftlichen Instrumenta-
riums fundiert in übergeordneten wie auch spezifischen Zu-
sammenhängen zu beurteilen. Vor dem Hintergrund des 
bereits erworbenen inhaltlichen und methodischen Basiswis-
sens wird die Identifikation und Reflexion innovativer und 
forschungsrelevanter Desiderata vermittelt. 

 

Geschichte der vis. Komm I: In der Vorlesung werden Kennt-
nisse der Geschichte der visuellen Kommunikation gegeben, 
die für die Berufsfeldorientierung im Bereich Digitaler Medien 
relevant sind. Im Seminar werden die Studierenden geschult, 
die methodischen Herausforderungen mit den visuellen 
Kommunikationsformen zu verbinden.  

 

Voraussetzungen Benotung

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulabschlussprü-
fung sind die Anfertigung eines unbenoteten Tests zur Vor-
lesung Geschichte der visuellen Kommunikation I und die 
aktive Teilnahme am Seminar. 

Die Modulnote ist die Note der Klausur zur Vorlesung Spra-
che und Medien.  
 
 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Titel Prüfungs-
dauer 
(Minuten) 

CP SWS 

Klausur 90 15 0 

Vorlesung Sprache und Medien  0 2 

Vorlesung Geschichte der visuellen Kommunikation I  0 2 

Seminar Geschichte der visuellen Kommunikation I  0 2 
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Aufbaumodul: Sprache und Medien II 
 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus/ Start Sprache 

2. ein Semester 10 8 oder 12 jedes SoSe SoSe 2015 Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele

Sprache und Medien: Im Seminar wird anhand eines vorge-
gebenen ›Mantelthemas‹ die Bestimmung und Entwicklung 
eigenständig ausgewählter Fragestellungen erprobt, entwi-
ckelt und diskutiert. Neben der Anwendung und Festigung 
des bereits erlernten wissenschaftlichen Instrumentariums 
soll insbesondere ein Bewusstsein und Gespür für die Ver-
bindung sprachwissenschaftlicher bzw. medientheoretischer 
Inhalte entwickelt werden, welches die möglichen Einfluss-
prozesse und Rückkopplungspotenziale erkennbar werden 
lässt. Im Vordergrund steht dabei Beobachtung und Be-
schreibung von Aneignungs-, Gebrauchs- und Habitualisie-
rungsprozessen medialer Umgebungen durch eine jeweils 
(individuell, gruppen- oder milieu-)spezifische Verwendung 
sprachlicher Ausdrucksformen. 

Mediendidaktik: Die Studierenden erwerben grundlegende 
Kenntnisse im Hinblick auf die Geschichte der Erziehungs-
wissenschaften und der Didaktik, der Legitimierung und 
Aufgaben des Bildungssystems; Theorien und Modellen zur 
Auswahl von Unterrichtsinhalte, auch Kompetenzmodelle, 
aber auch zu Unterrichtskonzepten und Unterrichtsmetho-
den sowie zur didaktischen Relevanz von Medien und zur 
Medienbildung. 

 

Und wahlweise:  

Geschichte der vis. Komm II: Die Vorlesung schließt an die 
Veranstaltung "Geschichte der visuellen Kommunikation I" 
im Wintersemester an und ermöglicht den Erwerb von 
Kenntnissen auf einem höheren Komplexitätsgrad. Das 
Seminar dient dem Erwerb der verschiedensten Fähigkeiten, 
etwa dem Erlernen von Analyseverfahren (z.B. der Ver-
sprachlichung visueller Phänomene als objektspezifische 
Beschreibungstechnik). Es beschäftigt sich auch mit Fragen 
der Bildkritik oder der Theorie des Bildaktes, Bild-
/Textrelationen etc. Die verhandelten Gegenstände und 
Themen wechseln, fallweise kann im Seminar in der Form 
eines Projekts das Erlernte praktisch umgesetzt werden 
(aktive Teilnahme).    

Oder  

Technik und Kultur: Die Studierenden werden mit histori-
schen Ausprägungen grundlegender volks- und betriebswirt-
schaftlicher sowie technologischer und gesellschaftlicher 
Prozesse vertraut gemacht. Die Inhalte richten sich nach 
dem jeweiligen Semesterschwerpunkt (bspw. Deutsche 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte nach 1945, Geschichte 
der Globalisierung, Geschichte des Welthandels). 

Kostenmanagement: Die Vorlesung behandelt folgende 
Schwerpunkte: Grundlagen des Kostenmanagements; 
Nachhaltigkeitsbezogenes Controlling; Relative Einzelkos-
tenrechnung, Grenzplankostenrechnung und mehrstufige 
Deckungsbeitragsrechnung; Prozesskostenrechnung. In der 
dazugehörigen Übung werden fortgeschrittene Ansätze der 
Kostenträgerrechnung, Target Costing; Lebenszykluscon-
trolling; Vertriebscontrolling; Cash Flow-Controlling; Ge-
schäftsmodellcontrolling vermittelt. 

 

Sprache und Medien: Die eigenständig entwickelten Frage-
stellungen werden in den bisherigen wissenschaftlichen 
Diskurs eingeordnet und im Hinblick auf sich ergebende 
Desiderata hinterfragt. Dabei werden die Beobachtungen und 
Ergebnisse in schriftlicher wie auch mündlicher Form präsen-
tiert und für den weiteren belastbaren Gebrauch im wissen-
schaftlichen Diskurs verteidigt. Die Eigenständigkeit und 
Innovativität der eigenen Leistung wird kritisch reflektiert. 

Mediendidaktik: Die Studierenden kennen die zentralen 
allgemeinen Didaktiken sowie ihre Begrifflichkeiten und wis-
sen, was bei der Planung von Lehre beachtet werden muss. 
Sie kennen unterschiedliche Lehrmethoden und Aufgaben-
formen und wissen, wie man sie anforderungs- und situati-
onsgerecht einsetzt. 

Die Studierenden haben einen grundlegenden Überblick über 
die Geschichte und die Ziele des Bildungswesens in Deutsch-
land. Die Studierenden kennen die zentralen Ziele und Be-
gründungszusammenhänge der Medienbildung und reflektie-
ren diese kritisch. 

 

Und wahlweise:  

Geschichte der vis. Komm II: Die Vorlesung dient dem vertief-
ten Erwerb von Kenntnissen im Bereich der visuellen Kom-
munikation. Das Seminar vermittelt den Erwerb spezifischer 
Analyseverfahren im Bereich Bild-Textrelationen und objekt-
spezifische Beschreibungstechniken. 

Oder  

Technik und Kultur: In der Vorlesung und der dazugehören-
den Übung erwerben die Studierenden Kenntnisse grundle-
gender wirtschafts-, sozial- und technikhistorischen Ansätze 
sowie ihrer Anwendung. Die Auseinandersetzung mit histori-
schen Prozessen und Fragestellungen soll die Studierenden 
befähigen, Problemkomplexe zu identifizieren, zu kontextuali-
sieren und methodensicher zu analysieren. 

Kostenmanagement: Aufbauend auf den Grundlagen der 
Kostenrechnung lernen die Studierenden fortgeschrittene 
Controllingkonzeptionen kennen, die eine ganzheitliche Un-
ternehmensplanung vervollständigen. Verschiedene Elemen-
te der Veranstaltung werden durch integrierte Fallstudien in 
der Übung vertieft. Ein spezifischer Fokus der interaktiv 
aufgebauten Veranstaltung liegt z.B. auf ethischen, sozialen 
und umweltbezogenen Aspekten des Controllings und von 
Unternehmensentscheidungen. 
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Voraussetzungen Benotung

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulabschlussprü-
fung sind die Anfertigung eines unbenoteten Tests zu den 
VorlesungenI und die aktive Teilnahme an Seminaren und 
Übungen. 

Die Modulnote ist die Note der Hausarbeit im Seminar Spra-
che und Medien.  

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Titel Prüfungs-
dauer 
(Minuten) 

CP SWS 

Hausarbeit (12-15 Seiten)  10 0 

Seminar Sprache und Medien  0 2 

Vorlesung  Mediendidaktik  0 2 

und wahlweise:    

Vorlesung Geschichte der visuellen Kommunikation II  0 2 

Seminar Geschichte der visuellen Kommunikation II  0 2 

oder    

Vorlesung Technik und Kultur  0 2 

Übung Technik und Kultur  0 2 

Vorlesung Kostenmanagement  0 2 

Übung Kostenmanagement  0 2 
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Vertiefungsmodul 1: Medien in Wirtschaft und Technik   
 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus/ Start Sprache 

2. ein Semester 10 6 jedes SoSe SoSe 2015 Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele

Gegenstand des Moduls ist domänenspezifisches Handeln 
in beruflichen Kontexten und der Einsatz moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien für berufliche Zwe-
cke. Der Fokus richtet sich auf Kommunikations- und Inter-
aktionsaufgaben in Unternehmen, Organisationen und 
Technik. Das Modul behandelt auf einem hohen Niveau 
Theorien, Modelle und Konzepte der Unternehmens-, Tech-
nik- und Organisationskommunikation sowie der Nutzung 
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
für professionelle Zwecke. Es vermittelt ein breites Portfolio 
von Methoden für die empirische Untersuchung des Medi-
eneinsatzes in Unternehmen und Technik.  

Die Vorlesung „Unternehmenskommunikation“ richtet sich 
primär auf die Bereiche Unternehmen und Technik aus der 
Sicht unternehmensinterner und -externer Informations- und 
Kommunikationsaufgaben sowie medialer Anwendungen 
von Darstellungsformen wie Website, Wiki-System oder 
Twitter.  

Das thematische Seminar dient der Vertiefung und Anwen-
dung ausgewählter Fragestellungen (z.B. berufliches 
Schreiben) und Methoden. 

Im Seminar „Forschungsbegleitende Projektarbeit“, das von 
den Professuren des Instituts angeboten wird, lernen die 
Studierenden eine forschungsorientierte Anwendung. In 
begleitenden aktuellen Forschungsprojekten wird vermittelt, 
wie theoretische Annahmen auf komplexe Bedingungsgefü-
ge zu beziehen sind. 

Das Ziel des Moduls ist die vertiefte Auseinandersetzung mit 
Theorien der domänenspezifischen Kommunikation und 
medial gestützten beruflichen Handelns in Unternehmen und 
Technik. Die Studierenden lernen, theoretische Annahmen 
auf berufliche Kommunikationsaufgaben in ihrer Einbettung in 
komplexe Bedingungsgefüge zu beziehen und dafür ange-
messene Untersuchungsdesigns selbständig zu entwickeln. 
Sie werden befähigt, kommunikative Prozesse, Artefakte und 
Medienanwendungen mit Blick auf domänenspezifische Ziele, 
Aufgaben und Adressaten zu analysieren. 

Voraussetzungen Benotung

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulabschlussprü-
fung sind die Anfertigung eines unbenoteten Tests zur Vor-
lesung Unternehmenskommunikation und die aktive Teil-
nahme an den Seminaren. 

Die Modulnote ist die Note der Hausarbeit im Seminar Unter-
nehmenskommunikation.  

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 
Titel Prüfungs-

dauer 
(Minuten) 

CP SWS 

Hausarbeit (15-20 Seiten)  10 0 

Vorlesung Unternehmenskommunikation  0 2 

Seminar Unternehmenskommunikation  0 2 

Seminar Forschungsbegleitende Projektarbeit  0 2 
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Praxismodul 1  
 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus/ Start Sprache 

2. ein Semester 10  jedes Semester WS 2015/2016 Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele

Das Praktikum bereitet die Studierenden auf Anforderungen 
und Aufgaben der beruflichen Praxis vor. Sie erwerben 
einen Überblick über Ablauf, Organisation und Arbeitsfor-
men in Berufsfeldern der Medienkommunikation. Die Studie-
renden übernehmen extern Aufgaben in Unternehmen und 
Organisationen in Eigenverantwortung; sie lernen, im Team 
zu agieren und sich als Teil von Arbeitsprozessen zu begrei-
fen. Sie erwerben arbeitsplatzrelevante Fähigkeiten wie 
Selbstorganisation und Teamverantwortlichkeit. 

 

Das Praktikum dient der Anwendung und/oder Vertiefung 
theoretischer und methodischer Ansätze der Medienkom-
munikation in berufsfeldspezifischen Aufgaben und Kontex-
ten. Es soll am Ende des 2. Semesters absolviert werden. 
Im Praktikumsbericht soll eine vorher vereinbarte, konkrete 
wissenschaftliche Fragestellung im direkten Bezug auf die 
praktische Tätigkeit diskutiert werden. 

Ziel des Moduls ist die Vermittlung arbeitsplatzrelevanter 
methodischer, organisatorischer und fachlicher Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Wissensbestände. 

Voraussetzungen Benotung

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulabschlussprü-
fung ist die Bestätigung der externen Praktikumsstelle über 
Zeitraum und Umfang des Praktikums. 

 

Die Prüfungsleistung besteht aus dem Praktikumsbericht zum 
Praktikum. Das Modul ist unbenotet. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 
Titel Prüfungs-

dauer 
(Minuten) 

CP SWS 

Praktikumsbericht (5-10 Seiten)  10 0 

Praktikum (2 Monate)  0 0 
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Vertiefungsmodul 2: Mediennutzung, Usability & Akzeptanz  
 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus/ Start Sprache 

2. und 3. zwei Semester 15 10 

Vorlesung Ver-
ständlichkeit 
jedes WS, sonst 
jedes SoSe 

SoSe 2015 Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 
Inhalt Lernziele

In dem Modul bearbeiten die Studierenden ausgewählte 
Probleme der digitalen Medienkommunikation auf einem 
hohen theoretischen und methodischen Niveau. Der Fokus 
richtet sich auf die Gestaltung und Analyse, Bewertung und 
Optimierung von (digital gestützten) Kommunikations- und 
Interaktionsmitteln und -prozessen aus der Sicht ihrer kom-
munikativen Angemessenheit, Verständlichkeit und Usabili-
ty. Die Betrachtung erfolgt bezogen auf Einfluss nehmende 
Faktoren wie etwa Adressat/Nutzer, zu lösende Aufgabe und 
Kontextbedingungen (kulturelle, organisationale, situative 
Randbedingungen). 

 

Die Vorlesung „Verständlichkeit und Usability“ fokussiert den 
Aspekt kommunikativer Usability (Qualität der Gestaltung 
sprachlich-kommunikativer Anteile von elektronischen 
Kommunikaten, Apps, Software und maschinellen Inter-
faces). Die Studierenden lernen zentrale Konzepte der 
Gestaltung, Bewertung und Analyse sprachlicher Anteile von 
Kommunikaten und Softwareapplikationen kennen wie 
Functional Design Analysis, Heuristik und Co-Discovery-
Methode. 

Die Vorlesung Usability, Userdiversity und Technikakzep-
tanz behandelt neuere Theorien und Verfahren des Zusam-
menhangs von Aufgabe, Nutzer, Kommunikationsmuster 
und Kontext aus der Sicht der Usability- und Akzeptanzfor-
schung; jeweils mit dem Fokus auf sprachlich-
kommunikative Phänomene. 

Das begleitende Seminar I vertieft den Zusammenhang 
zwischen Userdiversity und Technikakzeptanz durch eigen-
ständige (empirische) Übungen (aktive Teilnahme) 

Im begleitenden thematischen Seminar II wird das Ver-
ständnis der Nutzung digitaler Medien (z.B. Social Media, 
Crossmedia) an ausgewählten Beispielen aus Beruf und 
Anwendung durch aktive Teilnahme erarbeitet. 

Projektseminar Forschungsthemen der Medienkommunika-
tion: In einer von allen Professuren getragenen Ringveran-
staltung werden aktuelle Forschungsschwerpunkte aus 
verschiedenen thematischen Bereichen der Digitalen Medi-
enkommunikation vorgestellt. 

Ziel des Moduls ist die vertiefte Auseinandersetzung mit 
Theorien und Methoden der Mediennutzung, kommunikativer 
Usability und Akzeptanz in ausgewählten Anwendungsfeldern 
(Arbeitswelt, Services, Öffentlichkeit etc.). Die Studierenden 
erwerben Kompetenz in der Planung und Umsetzung von 
Forschungsarbeiten gewinnen wie auch Fähigkeiten für 
praktische, berufsfeldspezifische Aufgaben.  

 

Vorlesung Verständlichkeit und Usability: Die Studierenden 
lernen, kommunikative Artefakte (Texte, Websites, Apps, 
Software etc.) sowie Prozesse ihrer Nutzung mit verschiede-
nen Methoden bezogen auf kommunikative Usability und 
Verständlichkeit zu analysieren, zu bewerten und zu optimie-
ren. Sie erwerben die Fähigkeit, kommunikative Phänomene 
auf komplexe Bedingungsgefüge (Adressat, Aufgabe, situati-
ve Randbedingungen) zu beziehen. 

Vorlesung Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz: 
Vermittelt wird differenzierendes Wissen über den  Zusam-
menhang zwischen Usability und Technikakzeptanz, der in 
hohem Ausmaß von der Unterschiedlichkeit der Zielgruppe 
und dem Nutzungskontext beeinflusst wird. 

Im begleitenden Seminar I Usability, Userdiversity und Tech-
nikakzeptanz wird das in der Vorlesung vermittelte Wissen in 
Übungsbeispielen theoretisch und methodisch vertieft. 

Im Seminar II Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz 
lernen Studierende neuere Phänomene der  aktuellen Medi-
ennutzung in Theorie und Praxis kennen, wie z.B. Crossme-
dia und Social Media.  

Das Projektseminar Forschungsthemen der Medienkommuni-
kation wird als Ringveranstaltung von allen vier Professuren 
getragen und vermittelt aktuelle Themen und Forschungspro-
jekte der digitalen Medienkommunikation. 

 

Voraussetzungen Benotung

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulabschlussprü-
fung sind die Anfertigung eines unbenoteten Tests zur Vor-
lesung Verständlichkeit und Usability und die aktive Teil-
nahme an den Seminaren I und II. 

Die Modulnote setzt sich zusammen: Note der Klausur zur 
Vorlesung Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz  
(2/3), Note der Projektarbeit zum Projektseminar (1/3). 
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LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Titel Prüfungs-
dauer 
(Minuten) 

CP SWS 

Klausur zur VL Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz 60 10 0 

Projektarbeit zum Projektseminar (10-15 Seiten)  5 0 

Vorlesung Verständlichkeit und Usability  0 2 

Vorlesung Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz  0 2 

Seminar I Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz  0 2 

Seminar II Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz  0 2 

Projektseminar  Forschungsthemen der Medienkommunikation  0 2 
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Vertiefungsmodul 3: Medien im öffentlichen Raum  
 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus/ Start Sprache 

3. ein Semester 15 8 jedes WS WS 2015/2016 Deutsch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele

In den Lehrveranstaltungen dieses Moduls werden sowohl 
diskursanalytische Methoden als auch anwendungsbezoge-
ne Analysen zum öffentlichen Sprachgebrauch vermittelt.  

 

Vorlesung Korpuslinguistik: Neben grundlegenden Fragen 
der empirischen Sprachwissenschaft geht es auch um die 
computergestützte Anreicherung von Sprachdaten auf meh-
reren Ebenen mit dem Ziel, möglichst aussagekräftige Aus-
wertungen zum Sprachgebrauch zu gewinnen. 

 

Vorlesung Öffentlicher Sprachgebrauch: in der Vorlesung 
werden diskursanalytische Methoden als auch anwen-
dungsbezogene Analysen zum öffentlichen Sprachgebrauch 
vermittelt. Neben der Beschäftigung mit methodischen Zu-
gängen zur Analyse öffentlicher Diskurse werden ausge-
wählte historische wie aktuelle öffentliche Diskussionen 
empirisch auf ihre sprachlichen Eigenheiten  untersucht.  

 

Das begleitende Seminar Öffentlicher Sprachgebrauch 
behandelt aktuelle Anwendungsgebiete (z.B. Rüstungs-, 
Wirtschafts-, Migrationsdiskurse) im Hinblick auf Argumenta-
tionslinien, aber auch Metaphorik und Lexik. 

 

Seminar Öffentlichkeitsarbeit: Ein Schwerpunkt wird darüber 
hinaus auf den Prozess der Kommunikation in allen Berei-
chen des öffentlichen Lebens gelegt. Formen und Strukturen 
der rhetorischen Kommunikation werden sprechwissen-
schaftlich diskutiert und Produkte der Öffentlichkeitsarbeit 
analysiert. 

Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden Theorien und 
Methoden zur Analyse des öffentlichen Sprachgebrauchs 
vorzustellen und kritisch zu diskutieren. Die Studierenden 
werden in die Lage versetzt, mithilfe dieser Instrumentarien 
öffentliche Diskurse linguistisch auf mehreren Ebenen zu 
analysieren. Sie erlangen die Fähigkeit, den medial vermittel-
ten öffentlichen Sprachgebrauch mithilfe geeigneter diskurs-
analytischer Methoden zu analysieren und diskursanalytische 
Theorien kritisch zu reflektieren. 

Wesentliche sprach- und sprechwissenschaftliche Instrumen-
te, Methoden und Formen der rhetorischen Kommunikation in 
der Öffentlichkeitsarbeit sollen analytisch reflektiert und ziel-
gruppenspezifisch angewandt werden können. 

 

Voraussetzungen Benotung

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulabschlussprü-
fung sind die Anfertigung eines unbenoteten Tests zu den 
Vorlesungen Korpuslinguistik und Öffentlicher Sprachge-
brauch und die aktive Teilnahme am Seminar Öffentlich-
keitsarbeit. 

Die Modulnote ist die Note der Hausarbeit im Seminar Öffent-
licher Sprachgebrauch.  

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Titel Prüfungs-
dauer 
(Minuten) 

CP SWS 

Hausarbeit (15-20 Seiten)  15 0 

Vorlesung Korpuslinguistik  0 2 

Vorlesung Öffentlicher Sprachgebrauch  0 2 

Seminar Öffentlicher Sprachgebrauch  0 2 

Seminar Öffentlichkeitsarbeit  0 2 
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Praxismodul 2: Mobilitätsfenster 
 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus/ Start Sprache 

4. ein Semester 0  jedes Semester SoSe 2016 
Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 
Inhalt Lernziele

Das Mobilitätsfenster ist ein Zusatzmodul und bietet die 
Möglichkeit, an Universitäten des In- und Auslandes oder 
am Hochschulstandort in selbstgewählten außercurricularen 
Lehrveranstaltungen berufsfeld- oder forschungsspezifisch 
ergänzendes Wissen zu erwerben und Einblick in fachfrem-
de bzw. fachergänzende Disziplinen zu erlangen. Auswahl 
und Umfang obliegen den Studierenden.  

Die Möglichkeit am Hochschulstandort die Leistung zu er-
bringen, unterstützt insbesondere Studierende, die aus 
familiären oder anderen Gründen nicht mobil sind. Ebenfalls 
möglich ist die Beteiligung an Projekten im sozialen, kultu-
rellen oder politischen Umfeld, in denen berufsfeldbezogene 
Fähigkeiten und Fertigkeiten angewendet werden können 
(z.B. Organisation und Management im sozialen Einrichtun-
gen und Organisation).  

Prüfungen/Leistungen, die entsprechend §§ 6 (1) und 8 
absolviert wurden, können auf dem Transcript of Record 
vermerkt werden. 

 

Die Studierenden lernen in Mobilitätsfenster berufsbezogene 
Kompetenzen, sowohl inhaltlicher, als auch methodischer 
und organisationaler Art. Das Ziel dieses Praxismoduls ist es, 
dass die Studierenden individualisiert nach eigenen Interes-
sen und persönlichen Schwerpunkten den Transfer des im 
Studium erworbenen Wissens in beruflichen Anwendungsfel-
dern und Forschungskontexten anderer Disziplinen und 
Hochschulen kennenlernen.  

Der Besuch ausländischer Hochschulen verstärkt die Interna-
tionalisierung, den Blick über den eigenen Kontext hinaus in 
andere Kulturen, was den Studierenden zusätzliche Kompe-
tenzen für den späteren Berufsalltag ermöglicht. 

Voraussetzungen Benotung

Keine. 

Das Modul ist unbenotet. Erworbene Benotungen entspre-
chend §§ 6 (1) und 8 können im Transcript of Record ver-
merkt werden. 
 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Titel Prüfungs-
dauer 
(Minuten) 

CP SWS 

Nach freier Wahl  0 0 
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MODUL: Masterarbeit 

ALLGEMEINE ANGABEN 
Fachsemester Dauer Kreditpunkte SWS Häufigkeit Turnus Start Sprache 

ab 3. möglich 6 Monate 30 0 jedes Semester WS 2015/2016 Deutsch oder 
Englisch 

INHALTLICHE ANGABEN 

Inhalt Lernziele

Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der 
Kandidat in der Lage ist, ein Problem innerhalb einer vorge-
gebenen Frist nach wissenschaftlichen Methoden unter 
Anleitung selbstständig zu bearbeiten. 

Die Studierenden weisen nach, dass sie zur selbstständigen 
wissenschaftlichen Arbeit fähig sind. 

Voraussetzungen Benotung

Die Masterarbeit kann begonnen werden, wenn mindestens 
60 CP nachgewiesen sind. 

Die Modulnote ist die Note der Masterarbeit. 

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN 

Titel Prüfungs-
dauer 
(Minuten) 

CP SWS

Masterarbeit (max. 80 Seiten excl. Anhang)  30 0 
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Anlage 2: Studienverlaufsplan 
 
 
 

Studienverlaufsplan SWS LP 
1. Semester (WS)   
Basismodul: Einführung in Wissensdiskurs und Methodik   
Vorlesung Forschungsmethoden 2 15 
Seminar Forschungsmethoden 2 0 
Übung Darstellungsformen der Wissenschaft 2 0 
   
Aufbaumodul: Sprache und Medien I   
Vorlesung Sprache und Medien 2 15 
Vorlesung Geschichte der Visuellen Kommunikation I 2 0 
Seminar Geschichte der Visuellen Kommunikation I 2 0 
 12 30 
2. Semester (SoSe)   
Aufbaumodul: Sprache und Medien II   
Seminar Sprache und Medien 2 10 
Vorlesung Mediendidaktik 2 0 
Wahlweise:   
Vorlesung Geschichte der Visuellen Kommunikation II 2 0 
Seminar Geschichte der Visuellen Kommunikation II 2 0 
oder   
Vorlesung Technik und Kultur 2 0 
Übung Technik und Kultur 2 0 
Vorlesung Kostenmanagement 2 0 
Übung Kostenmanagement 2 0 
   
Vertiefungsmodul 1: Medien in Wirtschaft und Technik    
Vorlesung Unternehmenskommunikation 2 0 
Seminar Unternehmenskommunikation 2 10 
Seminar Forschungsbegleitende Projektarbeit 2 0 
   
Praxismodul 1   
Praktikum  10 
   
Vertiefungsmodul 2: Mediennutzung, Usabilitiy und Akzeptanz   
Vorlesung Verständlichkeit und Usability 2 0 
 16/20 30 
3. Semester (WS)   
Vertiefungsmodul 2: Mediennutzung, Usabilitiy und Akzeptanz   
Vorlesung Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz 2 10 
Seminar I Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz 2 0 
Seminar II Usability, Userdiversity und Technikakzeptanz  2 0 
Projektseminar Forschungsthemen der Medienkommunikation 2 5 
   
Vertiefungsmodul 3: Medien im öffentlichen Raum   
Vorlesung Korpuslinguistik 2 0 
Vorlesung Öffentlicher Sprachgebrauch 2 0 
Seminar Öffentlicher Sprachgebrauch 2 15 
Seminar Öffentlichkeitsarbeit 2 0 
 16 30 
4. Semester (SoSe)   
Praxismodul 2: Mobilitätsfenster   
Masterarbeit  30 
  30 
Gesamt 44/48 120 
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Anhang: 
 
 
Glossar 
 
Abmeldung 

Es besteht die Möglichkeit, sich von Prüfungen wieder abzumelden. Die einzelnen Möglichkeiten 
sind in der jeweiligen Prüfungsordnung geregelt. 

 
Akademische Grade 

Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium wird ein akademischer Grad verliehen.  

Im Fall eines Master-Studiums wird der Grad eines „Master of Science RWTH Aachen University 
(M. Sc. RWTH)“ verliehen. Bei den Geisteswissenschaften wird der Mastergrad „Master of Arts 
RWTH Aachen University (M. A. RWTH)“ verliehen. 
 
Akkreditierung 

Die Akkreditierung stellt ein besonderes Instrument zur Qualitätssicherung bzw. -kontrolle dar. Ihr 
Ziel ist, zur Sicherung von Qualität in Lehre und Studium durch die Festlegung von Mindeststan-
dards beizutragen. Die Akkreditierung obliegt einer externen Instanz (Rat, Agentur, Kommission), 
die nach einem vorgegebenen Maßstab prüft und entscheidet, ob der Studiengang die betreffenden 
Anforderungen erfüllt. 
 
Anmeldung zu Prüfungen 

Hierzu gelten die jeweils auf den Webseiten des ZPA aktualisierten Verfahren. 
 
Berufspraktische Tätigkeit 

Einzelne Studiengänge sehen vor, dass die Studierenden berufspraktische Tätigkeiten (Praktikum) 
nachweisen müssen. Die Einzelheiten sind der entsprechenden Prüfungsordnung zu entnehmen. 
Es wird empfohlen sich rechtzeitig zu informieren, da teilweise Praktika vor Aufnahme des Studi-
ums nachzuweisen sind. 
 
Beurlaubung 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann gemäß der Einschreibeordnung eine Beurlaubung 
gewährt werden. Der Antrag auf Beurlaubung ist während der Rückmeldefrist zu stellen. Auskünfte 
hierzu erteilt das Studierendensekretariat der RWTH. 
 
Blockveranstaltung 

Unter einer Blockveranstaltung ist eine Veranstaltung zu verstehen, die sich nicht über ein ganzes 
Semester erstreckt, sondern konzentriert auf wenige Tage - z. B. eine Woche - stattfindet. 

 
CAMPUS Informationssystem 

Das webbasierte Informationssystem der RWTH. Es umfasst neben weiteren Online-Services das 
Vorlesungsverzeichnis, die An- und Abmeldung von Veranstaltungen und Prüfungen, die Prüfungs-
ordnungsbeschreibungen und das persönliche Studierendenportal mit individuellen Stundenplänen. 
 

Credit Points 

Die in den einzelnen Modulen erbrachten Prüfungsleistungen werden bewertet und gehen mit Leis-
tungspunkten (Credit Points – CP) gewichtet in die Gesamtnote ein. CP werden nicht nur nach dem 
Umfang der Lehrveranstaltung vergeben, sondern umfassen den durch ein Modul verursachten 
Zeitaufwand der Studierenden für Vorbereitung, Nacharbeit und Prüfungen. Ein CP entspricht dem 
geschätzten Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden. Ein Semester umfasst in der Regel 30 CP. Der 
Master-Studiengang umfasst daher insgesamt 120 CP. 
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Curriculum 

Das Wort Curriculum wird gelegentlich mit „Lehrplan“ oder „Lehrzeitvorgabe“ gleichgesetzt. Ein 
Lehrplan ist in der Regel auf die Aufzählung der Unterrichtsinhalte beschränkt. Das Curriculum ori-
entiert sich mehr an Lehrzeiten und am Ablauf des Studiengangs. 
 
Diploma Supplement  

Das Diploma Supplement (DS) ist ein Zusatzdokument, um erworbene Hochschulabschlüsse und 
die entsprechende Qualifikation zu beschreiben. Das DS erläutert das deutsche Hochschulsystem 
mit seinen Abschlussgraden sowie die verleihende Hochschule, v. a. aber die konkreten Studienin-
halte des absolvierten Studiengangs. Das DS wird in englischer und deutscher Sprache ausgestellt 
und dem Zeugnis beigefügt. Das DS dient auch der Information der Arbeitgeber. 
 
Leistungsnachweis 

Ein Leistungsnachweis ist die Bescheinigung über eine individuelle Studienleistung und damit eine 
Form der Prüfungsleistung. Ein Leistungsnachweis kann als Zulassungsvoraussetzung für weitere 
zu erbringende Leistungen definiert werden. Leistungsnachweise können z. B. in Form von Klausu-
ren, mündlichen Prüfungen, Referaten, Studienarbeiten usw. erworben werden. 
 
Modul 

Module bezeichnen einen Verbund von Lehrveranstaltungen, die sich einem bestimmten themati-
schen oder inhaltlichen Schwerpunkt widmen. Ein Modul ist damit eine inhaltlich und zeitlich abge-
schlossene Lehr- und Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammen-
setzt. 
 
Modulhandbuch 

Im Modulhandbuch sind die einzelnen Module hinsichtlich  
 

 Fachsemester  Inhalt 
 Dauer  Lernziele 
 SWS  Voraussetzungen 
 Häufigkeit  Benotung 
 Turnus  Prüfungsleistung 
 Sprache  

 
beschrieben. Das Modulhandbuch ist insbesondere für die Studierenden zu erstellen und muss 
veröffentlicht werden. 
 
Modulare Anmeldung 

Unter einer modularen Anmeldung wird die Anmeldung zu einer Veranstaltung (Lehrveranstaltung, 
Seminar, Prüfung usw.) für eine (Teil-)Leistung eines einzelnen  Moduls verstanden. Modulare An-
meldungen werden über modulare Anmeldeverfahren des CAMPUS-Informationssystems (Modul-
IT) durchgeführt. 
 

Mündliche Ergänzungsprüfung 

Wenn man auch bei der zweiten Wiederholung einer Klausur durchfällt und die Note „nicht ausrei-
chend“ (5,0) festgestellt wird, besteht die Möglichkeit der mündlichen Ergänzungsprüfung. Aufgrund 
dieser mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) bzw. „nicht ausreichend“ 
(5,0) festgesetzt. 
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Multiple Choice 

Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungen verwendetes Format, bei dem zu einer 
Frage mehrere vorformulierte Antworten zur Auswahl stehen. 
 
Orientierungsphase 

Als Orientierungsphase werden die ersten fünf Wochen nach Beginn der Vorlesungen bezeichnet. 
 
Orientierungsabmeldung 

Innerhalb der ersten fünf Wochen ist die Abmeldung von einer Lehrveranstaltung möglich. 
 
Prüfungsausschuss 

Für die Organisation der Prüfungen bilden die Fakultäten entsprechende Prüfungsausschüsse. Die 
Einzelheiten sind in den Prüfungsordnungen geregelt.  
 
Prüfungsleistungen 

Unter Prüfungsleistungen versteht man sämtliche Leistungen, die im Rahmen des Studiums er-
bracht werden müssen. Dazu zählen der Besuch von Lehrveranstaltungen sowie Prüfungen in 
Form von Klausuren, mündlichen Prüfungen, Referaten, Hausarbeiten, Studienarbeiten, Kolloqui-
en, Praktika, Entwürfe und die Abschlussarbeit. 
 
Pflichtbereich 
Der Pflichtbereich umfasst Lehrveranstaltungen, die fest vorgeschrieben sind und von allen Studie-
renden besucht werden müssen.  
 
Prüfungseinsicht 

Nach Bekanntgabe der Noten können die Studierenden Einsicht in die korrigierte Klausur bzw. 
schriftliche Prüfungsarbeit nehmen. 
 
Regelstudienzeit 
Die Regelstudienzeit bezeichnet die Studiendauer, in der ein berufsqualifizierender Abschluss er-
reicht werden kann. An der RWTH Aachen beträgt die Regelstudienzeit in einem Master-
Studiengang derzeit drei bzw. vier Semester. 
 
Semesterwochenstunde (SWS) 

Eine SWS entspricht einer 45-minütigen Lehrveranstaltung pro Woche während der gesamten Vor-
lesungszeit des Semesters. Die SWS beziehen sich auf die reine Dauer der Veranstaltungen. 
 
Semesterfixiert/Semestervariabel 

Eine Prüfungsleistung ist semesterfixiert, wenn sie zwingend in genau einem festgelegten Fachse-
mester des Studiums erbracht werden muss. Andernfalls ist eine Prüfungsleistung semestervaria-
bel. 
 
Studienberatung 

Die Zentrale Studienberatung informiert allgemein über Studienmöglichkeiten an der RWTH 
Aachen und gibt Hilfestellungen bei Prüfungsvorbereitungen sowie Bewerbungsverfahren. Die 
Fachstudienberatung gibt detaillierte Auskünfte zu fachbezogenen Fragen. 
 
Studienbeginn 

In der Regel beginnt das Studium in einem Wintersemester. Es kann teilweise auch in einem 
Sommersemester aufgenommen werden. 
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Teilnahmenachweis 

Ein Teilnahmenachweis bescheinigt die aktive Teilnahme an einer Lehrveranstaltung. Ein Teilnah-
menachweis kann als Zulassungsvoraussetzung für weitere zu erbringende Leistungen definiert 
werden. 
 
Transcript of Records 

Das Transcript of Records (ToR) ist eine Abschrift der Studierendendaten, das eine detaillierte 
Übersicht über bestandene Module samt Lehrveranstaltung, Note und CP. 
 
Wahlveranstaltung 

Es kann ein Wahlbereich vorgesehen werden, der von den Studierenden nachgewiesen werden 
muss, aber frei gewählt werden kann. 
 
Wahlpflichtveranstaltung 

Wahlpflichtveranstaltungen sind aus einer vorgegebenen Aufstellung in einem bestimmten Umfang 
nachzuweisen.  
 
Zusatzmodul 

Zusatzmodule sind Module, die nicht im Studienverlaufsplan vorgesehen sind, sondern von den 
Studierenden zusätzlich – auf freiwilliger Basis – belegt werden. 
 


